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Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen;
Bekanntmachung der Neufassung

Vom 9. Juni 2000

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes zur Anderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen (DSG NW) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 452) wird nachstehend der Wortlaut des Geset-
zes zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSG
NRW -) in der seit dem 31. Mai 2000 geltenden Fassung bekannt gemacht.

Die Neufassung bertlicksichtigt

1. Artikel 1 des am 23. April 1988 in Kraft getretenen Gesetzes zur Fortentwicklung des Daten-
schutzes (GFD) vom 15. Marz 1988 (GV. NRW. S. 160),

2. Artikel 1 des am 17. Dezember 1994 in Kraft getretenen Gesetzes zur Anderung des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze vom 22. November 1994 (GV. NRW.
S.1064),

3. Artikel 1 des am 31. Mai 2000 in Kraft getretenen Gesetzes zur Anderung des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 9. Mai 2000.

Disseldorf, den 9. Juni 2000

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Dr.Fritz Behrens

Gesetz
zum Schutz personenbezogener Daten
(Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen
- DSG NRW -)
in der Fassung der Bekanntmachung

vom 9. Juni 2000
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Erster Teil
Allgemeiner Datenschutz

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§1
Aufgabe

Aufgabe dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schitzen, dass er durch die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch 6ffentliche Stellen in unzuldssiger Weise in seinem Recht
beeintrachtigt wird, selbst Gber die Preisgabe und Verwendung seiner Daten zu bestimmen (in-
formationelles Selbstbestimmungsrecht).

§2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fur die Behérden, Einrichtungen und sonstigen 6ffentlichen Stellen des
Landes, die Gemeinden und Gemeindeverbande sowie fiir die sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts und deren Vereinigungen (6ffent-
liche Stellen), soweit diese personenbezogene Daten verarbeiten. Fiir den Landtag und fur die
Gerichte sowie flur die Behorden der Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz, soweit sie Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen; darlber hinaus gelten fir die Behérden der Staatsanwaltschaft,
soweit sie keine Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, nur die Vorschriften des Zweiten Teils die-
ses Gesetzes. Fir den Landesrechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprifungsamter gel-
ten der Dritte Abschnitt des Ersten Teils und der Zweite Teil sowie die §§ 8 und 32 a nur, soweit
sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Flr die Ausiibung des Gnadenrechts findet das Gesetz
keine Anwendung.

(2) Von den Vorschriften dieses Gesetzes gelten nur die Vorschriften des Zweiten Teils sowie
die §§ 8 und 28 bis 31 dieses Gesetzes, soweit

1. wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbande ohne eigene Rechtsper-
sonlichkeit (Eigenbetriebe),

2. o6ffentliche Einrichtungen, die entsprechend den Vorschriften liber die Eigenbetriebe gefiihrt
werden,

3. der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des offentlichen Rechts, die am
Wettbewerb teilnehmen,
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personenbezogene Daten zu wirtschaftlichen Zwecken oder Zielen verarbeiten. Im Ubrigen sind
mit Ausnahme der §§ 32 sowie 36 bis 38 die flr nicht-6ffentliche Stellen geltenden Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes einschlieBlich der Straf- und BuBgeldvorschriften anzuwenden.
Unbeschadet der Regelung des Absatzes 1 Satz 1 gelten Schulen der Gemeinden und Gemeinde-
verbande, soweit sie in inneren Schulangelegenheiten personenbezogene Daten verarbeiten, als
offentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Soweit besondere Rechtsvorschriften auf die Verarbeitung personenbezogener Daten anzu-
wenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor.

§3
Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben Uber persdnliche oder sachliche Verhaltnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natlirlichen Person (betroffene Person).

(2) Datenverarbeitung ist das Erheben, Speichern, Verandern, Ubermitteln, Sperren, Léschen so-
wie Nutzen personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist

1. Erheben (Erhebung) das Beschaffen von Daten Uber die betroffene Person,

2. Speichern (Speicherung) das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten auf einem
Datentrager zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung,

3. Verandern (Veranderung) das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Daten,

4. Ubermitteln (Ubermittlung) das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung
gewonnener Daten an einen Dritten in der Weise, dass die Daten durch die verantwortliche Stelle
weitergegeben oder zur Einsichtnahme bereitgehalten werden oder dass der Dritte zum Abruf in
einem automatisierten Verfahren bereitgehaltene Daten abruft,

5. Sperren (Sperrung) das Verhindern weiterer Verarbeitung gespeicherter Daten,
6. Loschen (Loschung) das Unkenntlichmachen gespeicherter Daten,

7. Nutzen (Nutzung) jede sonstige Verwendung personenbezogener Daten,
ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren.

(3) Verantwortliche Stelle ist die Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1, die personenbezogene Daten in
eigener Verantwortung selbst verarbeitet oder in ihrem Auftrag von einer anderen Stelle verar-
beiten lasst.

(4) Empfanger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhalt. Dritter ist jede Person oder Stelle au-
Berhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht die betroffene Person sowie diejenigen Per-
sonen oder Stellen, die im Inland oder im Ubrigen Geltungsbereich der Rechtsvorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten der Mitgliedstaaten der Europaischen Union personenbezo-
gene Daten im Auftrag verarbeiten.
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(5) Automatisiert ist eine Datenverarbeitung, wenn sie durch Einsatz eines gesteuerten techni-
schen Verfahrens selbsttatig ablauft.

(6) Eine Akte ist jede der Aufgabenerfiillung dienende Unterlage, die nicht Teil der automatisier-
ten Datenverarbeitung ist.

(7) Anonymisieren ist das Verandern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben
Uber persoénliche oder sachliche Verhaltnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhaltnismagi-
gen Aufwand einer bestimmten oder bestimmbaren natirlichen Person zugeordnet werden kon-
nen.

(8) Pseudonymisieren ist das Verandern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelanga-
ben Uber persodnliche oder sachliche Verhaltnisse ohne Nutzung der Zuordnungsfunktion nicht
oder nur mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand einer bestimmten oder bestimmbaren natirli-
chen Person zugeordnet werden konnen. Die Daten verarbeitende Stelle darf keinen Zugriff auf
die Zuordnungsfunktion haben; diese ist an dritter Stelle zu verwahren.

§4
Zulassigkeit der Datenverarbeitung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zuldssig, wenn
a) dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
b) die betroffene Person eingewilligt hat.

Die Einwilligung ist die widerrufliche, freiwillige und eindeutige Willenserklarung der betroffenen
Person, einer bestimmten Datenverarbeitung zuzustimmen. Sie bedarf der Schriftform, soweit
nicht wegen besonderer Umstande eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zu-
sammen mit anderen Erklarungen schriftlich erteilt werden, ist die betroffene Person auf die Ein-
willigung schriftlich besonders hinzuweisen. Sie ist in geeigneter Weise liber die Bedeutung der
Einwilligung, insbesondere Uber den Verwendungszweck der Daten, bei einer beabsichtigten
Ubermittlung tiber die Empfanger der Daten aufzuklaren; sie ist unter Darlegung der Rechtsfol-
gen darauf hinzuweisen, dass sie die Einwilligung verweigern und mit Wirkung fir die Zukunft
widerrufen kann. Die Einwilligung kann auch elektronisch erklart werden, wenn sichergestellt ist,
dass

1. sie nur durch eine eindeutige und bewusste Handlung der handelnden Person erfolgen kann,
2. sie nicht unerkennbar verandert werden kann,

3. ihr Urheber erkannt werden kann,

4. die Einwilligung bei der verarbeitenden Stelle protokolliert wird und

5. der betroffenen Person jederzeit Auskunft liber den Inhalt ihrer Einwilligung gegeben werden
kann.
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(2) Die Planung, Gestaltung und Auswahl informationstechnischer Produkte und Verfahren ha-

ben sich an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie mdglich zu erheben
und weiterzuverarbeiten (Datenvermeidung). Produkte und Verfahren, deren Vereinbarkeit mit

den Vorschriften tUber den Datenschutz und die Datensicherheit in einem formlichen Verfahren

(Datenschutzaudit) festgestellt wurde, sollen vorrangig berilicksichtigt werden.

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten Uber die rassische oder ethnische Herkunft, po-
litische Meinungen, religidse oder weltanschauliche Uberzeugungen, die Gewerkschaftszugeho-
rigkeit, die Gesundheit oder das Sexualleben ist nur zuldssig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift
geregelt ist, die den Zweck der Verarbeitung bestimmt sowie angemessene Garantien zum
Schutz des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung vorsieht. Dartber hinaus ist die Verar-
beitung dieser Daten zuldssig, wenn

1. die betroffene Person eingewilligt hat,

2. sie ausschlieBlich im Interesse der betroffenen Person liegt,

3. sie sich auf Daten bezieht, die die betroffene Person selbst 6ffentlich gemacht hat,
4. sie

a) auf der Grundlage der §§ 15, 28 und 29,

b) zur Geltendmachung rechtlicher Anspriiche vor Gericht oder

c) fur die Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit, fir Zwecke der Strafrechtspflege
oder zum Schutz vergleichbarer Rechtsguter

erforderlich ist.

(4) Soweit gesetzlich unter Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person nichts
anderes bestimmt ist, dirfen Entscheidungen, die fir die betroffene Person eine rechtliche Folge
nach sich ziehen oder sie erheblich beeintrachtigen, nicht ausschlieBlich auf eine automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der Bewertung einzelner Personlichkeits-
merkmale gestiitzt werden, ohne dass der betroffenen Person die Geltendmachung der eigenen
Interessen moglich gemacht worden ist.

(5) Wenn die betroffene Person schriftlich begriindet, dass der im Ubrigen rechtméBigen Verar-
beitung ihrer Daten oder einer bestimmten Datenverarbeitungsform ein schutzwirdiges beson-
deres personliches Interesse entgegensteht, erfolgt die Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten nur, wenn eine Abwagung im Einzelfall ergibt, dass das Interesse der datenverarbeitenden
Stelle gegentiber dem Interesse der betroffenen Person liberwiegt. Die betroffene Person ist
Uber das Ergebnis zu unterrichten.

(6) Die Datenverarbeitung soll so organisiert sein, dass bei der Verarbeitung, insbesondere der
Ubermittlung, der Kenntnisnahme im Rahmen der Aufgabenerfiillung und der Einsichtnahme, die
Trennung der Daten nach den jeweils verfolgten Zwecken und nach unterschiedlichen Betroffe-
nen moglich ist. Sind personenbezogene Daten in Akten derart verbunden, dass ihre Trennung
nach erforderlichen und nicht erforderlichen Daten auch durch Vervielfaltigung und Unkenntlich-
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machung nicht oder nur mit unverhaltnismaBigem Aufwand moglich ist, sind auch die Kenntnis-
nahme, die Weitergabe innerhalb der datenverarbeitenden Stelle und die Ubermittlung der Da-
ten, die nicht zur Erflllung der jeweiligen Aufgaben erforderlich sind, zulassig, soweit nicht
schutzwirdige Belange der betroffenen Person oder Dritter (iberwiegen. Die nicht erforderlichen
Daten unterliegen insoweit einem Verwertungsverbot.

§4a
Verbunddateien

(1) Die Einrichtung gemeinsamer oder verbundener automatisierter Verfahren, in und aus denen
mehrere 6ffentliche Stellen personenbezogene Daten verarbeiten sollen, ist nur zuldssig, wenn
dies unter Berlicksichtigung der schutzwiirdigen Belange der betroffenen Personen und der Auf-
gaben der beteiligten Stellen angemessen ist. Die Vorschriften Uber die Zulassigkeit des einzel-
nen Abrufs bleiben unberiihrt. Die beteiligten Stellen haben die Datenart, die Aufgaben jeder be-
teiligten Stelle, den Zweck und den Umfang ihrer Verarbeitungsbefugnis sowie diejenige Stelle
festzulegen, welche die datenschutzrechtliche Verantwortung gegenuber den betroffenen Per-
sonen tragt. Der Landesbeauftragte flir den Datenschutz ist vorab zu unterrichten.

(2) Innerhalb einer 6ffentlichen Stelle bedarf die Einrichtung gemeinsamer oder verbundener au-
tomatisierter Verfahren, mit denen personenbezogene Daten aus unterschiedlichen Aufgaben-
gebieten verarbeitet werden sollen, der Zulassung durch die Leitung der Stelle. Fir die Zulassig-
keit gilt Absatz 1 Satz 1und 2 entsprechend.

§5
Rechte der betroffenen Person

Jeder hat nach MaBgabe dieses Gesetzes ein Recht auf

1. Auskunft, Einsichtnahme (§ 18),

2. Widerspruch aus besonderem Grund (§ 4 Abs. 5),

3. Unterrichtung (§§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 2 Satz 2, 16 Abs. 1 Satz 2 und 3)
4. Berichtigung, Sperrung oder Loschung (§ 19),

5. Schadensersatz (§ 20),

6. Anrufung des Landesbeauftragten fiir den Datenschutz (§ 25 Abs. 1),

7. Auskunft aus dem beim zustandigen behérdlichen Datenschutzbeauftragten geflinrten Ver-
fahrensverzeichnis (§ 8).

Diese Rechte kdnnen auch durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht ausgeschlossen
oder beschrankt werden.

§6
Datengeheimnis
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Denjenigen Personen, die bei 6ffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern dienstlichen Zu-
gang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, solche Daten unbefugt zu einem an-
deren als dem zur jeweiligen rechtmaBigen Aufgabenerfillung gehérenden Zweck zu verarbei-
ten oder zu offenbaren; dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tatigkeit.

§7
Sicherstellung des Datenschutzes

Die obersten Landesbehdrden, die Gemeinden und Gemeindeverbande sowie die sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts und deren
Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform haben jeweils fur ihren Bereich die Ausfihrung die-
ses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften Uber den Datenschutz sicherzustellen.

§8

Verfahrensverzeichnis

(1) Jede datenverarbeitende Stelle, die flr den Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten Ver-
arbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist, hat in einem fir den behérdlichen Daten-
schutzbeauftragten bestimmten Verzeichnis festzulegen:

1. Name und Anschrift der datenverarbeitenden Stelle,

2. die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung,
3. die Art der gespeicherten Daten,

4. den Kreis der Betroffenen,

5. die Art regelmaBig zu lGbermittelnder Daten, deren Empfanger sowie die Art und Herkunft re-
gelmaBig empfangener Daten,

6. die zugriffsberechtigten Personen oder Personengruppen,

7. die technischen und organisatorischen MaBnahmen nach § 10,

8. die Technik des Verfahrens, einschlieBlich der eingesetzten Hard- und Software,
9. Fristen fUr die Sperrung und Léschung nach § 19 Abs. 2 und Abs. 3,

10. eine beabsichtigte Datenlibermittlung an Drittstaaten nach § 17 Abs. 2 und Abs. 3,
11. die begrundeten Ergebnisse der Vorabkontrollen nach § 10 Abs. 3 Satz 1.

(2) Die Angaben des Verfahrensverzeichnisses konnen bei der datenverarbeitenden Stelle von
jeder Person eingesehen werden; dies gilt flr die Angaben zu den Nummern 7, 8 und 11 nur, so-
weit dadurch die Sicherheit des technischen Verfahrens nicht beeintrachtigt wird. Satz 1 gilt nicht
far

1. Verfahren nach dem Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen,
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2. Verfahren, die der Gefahrenabwehr oder der Strafrechtspflege dienen,
3. Verfahren der Steuerfahndung,

soweit die datenverarbeitende Stelle eine Einsichtnahme im Einzelfall mit der Erfullung ihrer Auf-
gaben fur unvereinbar erklart. Die Griinde dafir sind aktenkundig zu machen und die antragstel-
lende Person ist darauf hinzuweisen, dass sie sich an den Landesbeauftragten fiir den Daten-
schutz wenden kann. Dem Landesbeauftragten flr den Datenschutz ist auf sein Verlangen Ein-
sicht zu gewahren.

§9
Automatisiertes Abrufverfahren
und regelmaBige Datentbermittiung

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Ubermittlung personenbezogener
Daten durch Abruf ermoglicht, ist nur zulassig, soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht be-
stimmt ist.

(2) Die Ministerien werden ermachtigt, fir die Behdrden und Einrichtungen ihres Geschaftsbe-
reichs sowie fir die der Rechtsaufsicht des Landes unterliegenden sonstigen 6ffentlichen Stellen
die Einrichtung automatisierter Abrufverfahren durch Rechtsverordnung zuzulassen. Ein solches
Verfahren darf nur eingerichtet werden, soweit dies unter Berticksichtigung des informationellen
Selbstbestimmungsrechts des betroffenen Personenkreises und der Aufgaben der beteiligten
Stellen angemessen ist. Die Vorschriften Uber die Zulassigkeit des einzelnen Abrufs bleiben un-
berilihrt. Die Datenempfanger, die Datenart und der Zweck des Abrufs sind festzulegen. Der Lan-
desbeauftragte flir den Datenschutz ist zu unterrichten.

(3) Die am Abrufverfahren beteiligten Stellen haben die nach § 10 erforderlichen MaBnahmen zu
treffen.

(4) Fir die Einrichtung automatisierter Abrufverfahren innerhalb einer 6ffentlichen Stelle gelten
nur Absatz 2 Satz 2 bis 4 sowie Absatz 3 entsprechend.

(5) Personenbezogene Daten diirfen fiir Stellen auBerhalb des 6ffentlichen Bereichs zum auto-
matisierten Abruf nicht bereitgehalten werden; dies gilt nicht fur die betroffene Person.

(6) Die Absatze 1 bis 5 gelten nicht fir Datenbestande, die jedermann ohne oder nach besonde-
rer Zulassung zur Benutzung offen stehen oder deren Verdffentlichung zulassig ware.

(7) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1und 5 sowie Absatz 5 finden keine Anwendung, soweit die zur
Ubermittlung vorgesehenen Daten mit schriftlicher Einwilligung der betroffenen Personen zum

Zwecke der Ubermittlung im automatisierten Abrufverfahren gespeichert sind. § 4 Abs. 1 Satz 4
und 5 gilt entsprechend.

(8) Die Absatze 1 bis 7 sind auf die Zulassung regelmaBiger Datenlibermittlungen entsprechend
anzuwenden.

§10
Technische und organisatorische MaBnahmen
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(1) Die Ausflihrung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften iber den Da-
tenschutz ist durch technische und organisatorische MaBnahmen sicherzustellen.

(2) Dabei sind MaBnahmen zu treffen, die geeignet sind zu gewahrleisten, dass
1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen kdnnen (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung unversehrt, vollstandig und aktuell blei-
ben (Integritat),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung stehen und ordnungsgeman verarbeitet
werden kénnen (Verfligbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden konnen (Authentizi-
tat),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise ver-
arbeitet hat (Revisionsfahigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollstéandig, aktuell und
in einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kénnen
(Transparenz).

(3) Die zu treffenden technischen und organisatorischen MaBnahmen sind auf der Grundlage ei-
nes zu dokumentierenden Sicherheitskonzepts zu ermitteln, zu dessen Bestandteilen die Vorab-
kontrolle hinsichtlich mdglicher Gefahren fir das in § 1 geschiitzte Recht auf informationelle
Selbstbestimmung gehort, die vor der Entscheidung Uber den Einsatz oder einer wesentlichen
Anderung eines automatisierten Verfahrens durchzufiihren ist. Das Verfahren darf nur eingesetzt
werden, wenn diese Gefahren nicht bestehen oder durch MaBnahmen nach den Absatzen 1 und
2 verhindert werden kdnnen. Das Ergebnis der Vorabkontrolle ist aufzuzeichnen. Die Wirksam-
keit der MaBnahmen ist unter Beriicksichtigung sich verandernder Rahmenbedingungen und
Entwicklungen der Technik zu Uberpriifen. Die sich daraus ergebenden notwendigen Anpassun-
gen sind zeitnah umzusetzen.

(4) Der Landesrechnungshof kann von der zu priifenden Stelle verlangen, dass fir ein konkretes
Prifungsverfahren die notwendigen MaBnahmen nach den Absatzen 1 bis 3 zeithah geschaffen
werden.

§10 a
Datenschutzaudit

Die 6ffentlichen Stellen konnen zur Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit sowie
zum Erreichen groBtmdglicher Datensparsamkeit ihr Datenschutzkonzept sowie ihre technischen
Einrichtungen durch unabhangige und zugelassene Gutachter prifen und bewerten sowie das
Ergebnis der Prifung verdffentlichen lassen. Sie kdnnen auch bereits gepriifte und bewertete
Datenschutzkonzepte und Programme zum Einsatz bringen. Die ndheren Anforderungen an die
Priifung und Bewertung, das Verfahren sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden
durch besonderes Gesetz geregelt.
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§MN
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag einer 6ffentlichen Stelle verarbeitet, bleibt der
Auftraggeber flr die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften Gber
den Datenschutz verantwortlich. Der Auftraggeber ist verantwortliche Stelle im Sinne dieses Ge-
setzes; die in § 5 genannten Rechte sind ihm gegentber geltend zu machen. Der Auftragnehmer
darf personenbezogene Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers verarbeiten.
Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unter besonderer Berlicksichtigung seiner Eignung fir
die Gewahrleistung der nach § 10 notwendigen technischen und organisatorischen MaBnahmen
sorgfaltig auszuwahlen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei erforderlichenfalls ergan-
zende Weisungen zu technischen und organisatorischen MaBnahmen und etwaige Unterauf-
tragsverhaltnisse festzulegen sind.

(2) Soweit das Landesamt fur Datenverarbeitung und Statistik (Landesdatenverarbeitungszentra-
le), die Gemeinsamen Gebietsrechenzentren, die Fachrechenzentren, die Hochschulrechenzen-
tren und die kommunalen Datenverarbeitungseinrichtungen personenbezogene Daten im Auftrag
offentlicher Stellen verarbeiten, gelten fur sie auBer §§ 6 und 10 auch § 22 sowie §§ 24 und 25
dieses Gesetzes unmittelbar.

(3) Sofern die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Auftragnehmer keine Anwendung finden, ist
der Auftraggeber verpflichtet sicherzustellen, dass der Auftragnehmer die Bestimmungen dieses
Gesetzes befolgt und sich, sofern die Datenverarbeitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes
durchgefihrt wird, der Kontrolle des Landesbeauftragten fur den Datenschutz unterwirft. Bei ei-
ner Auftragsdurchfiihrung auBerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ist die zustandige
Datenschutzkontrollbehdrde zu unterrichten.

(4) Externe Personen und Stellen, die mit der Wartung und Systembetreuung von Einrichtungen
zur automatisierten Datenverarbeitung beauftragt sind, unterliegen den Regelungen der Daten-
verarbeitung im Auftrag. Sie missen die notwendige fachliche Qualifikation und Zuverlassigkeit
aufweisen. Der Auftraggeber hat vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass der Auftragneh-
mer personenbezogene Daten nur zur Kenntnis nehmen kann, soweit dies unvermeidlich ist.
Dies gilt auch fir die Kenntnisnahme von Daten, die Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen
unterliegen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber zuzuordnende personenbezogene Daten
unverzlglich nach Erledigung des Auftrages zu I6schen. Die Dokumentation der MaBnahmen ist
zum Zweck der Datenschutzkontrolle drei Jahre aufzubewahren.

Zweiter Abschnitt
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

§12
Erhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist nur insoweit zulassig, als ihre Kenntnis zur recht-
maBigen Erfullung der Aufgaben der erhebenden Stelle erforderlich ist. Durch die Art und Weise
der Erhebung darf das allgemeine Personlichkeitsrecht der betroffenen Person nicht beeintrach-
tigt werden. Personenbezogene Daten sind bei der betroffenen Person mit ihrer Kenntnis zu er-
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heben; bei anderen Stellen oder Personen dlrfen sie ohne ihre Kenntnis nur unter den Voraus-
setzungen des § 13 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a und c bis g oder i erhoben werden.

(2) Werden Daten bei der betroffenen Person erhoben, so ist sie tGiber den Verwendungszweck
und eine etwaige beabsichtigte Ubermittlung aufzuklaren. Werden Daten aufgrund einer Rechts-
vorschrift erhoben, so ist die betroffene Person in geeigneter Weise Uber diese aufzuklaren. So-
weit eine Auskunftspflicht besteht oder die Angaben Voraussetzung fir die Gewahrung von
Rechtsvorteilen sind, ist die betroffene Person hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben
hinzuweisen. Werden Daten ohne Kenntnis der betroffenen Person erstmals erhoben, so ist sie
bei Beginn der Speicherung oder im Fall einer vorgesehenen Ubermittlung bei der ersten Uber-
mittlung davon zu benachrichtigen, wenn die Erflllung der Aufgaben dadurch nicht wesentlich
beeintrachtigt wird. Satz 4 gilt nicht, wenn die betroffene Person auf andere Weise Kenntnis er-
halt, die Ubermittlung durch Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift ausdriicklich vorgesehen
ist oder die Daten flir Zwecke von Statistiken, die durch Gesetz oder eine andere Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, verarbeitet werden. Mitzuteilen ist, welche Daten von welcher Stelle
zu welchem Zweck auf welcher Rechtsgrundlage erhoben oder an wen sie ibermittelt worden
sind.

(3) Werden Daten bei einer dritten Person oder einer nicht-6ffentlichen Stelle erhoben, so ist
diese auf Verlangen Uber den Verwendungszweck aufzuklaren. Soweit eine Auskunftspflicht be-
steht, ist sie hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

§13
Zweckbindung bei Speicherung, Veranderung
und Nutzung

(1) Das Speichern, Verandern und Nutzen personenbezogener Daten ist zulassig, wenn es zur
rechtmaBigen Erfullung der Aufgaben der 6ffentlichen Stelle erforderlich ist. Die Daten dirfen
nur flr Zwecke weiterverarbeitet werden, flr die sie erhoben worden sind. Daten, von denen die
Stelle ohne Erhebung Kenntnis erlangt hat, diirfen nur fir Zwecke genutzt werden, fir die sie
erstmals gespeichert worden sind.

(2) Sollen personenbezogene Daten zu Zwecken weiterverarbeitet werden, flir die sie nicht er-
hoben oder erstmals gespeichert worden sind, ist dies nur zuldssig, wenn

a) eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder die Wahrnehmung einer durch Gesetz oder Rechtsver-
ordnung zugewiesenen einzelnen Aufgabe die Verarbeitung dieser Daten zwingend voraussetzt,

b) die betroffene Person eingewilligt hat,

c) Angaben der betroffenen Person Uberpriift werden missen, weil tatsachliche Anhaltspunkte
flr deren Unrichtigkeit bestehen,

d) es zur Abwehr erheblicher Nachteile fiir das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar drohen-
den Gefahr fir die offentliche Sicherheit oder zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeintrachti-
gung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist,
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e) die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person nicht moglich ist oder mit unverhaltnis-
maBig hohem Aufwand verbunden ware, aber offensichtlich ist, dass es in ihrem Interesse liegt
und sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung erteilen wiirde,

f) sie aus allgemein zuganglichen Quellen entnommen werden kdnnen oder die speichernde
Stelle sie veroffentlichen dirfte, es sei denn, dass das Interesse der betroffenen Person an dem
Ausschluss der Speicherung oder einer Verdffentlichung der gespeicherten Daten offensichtlich
Uberwieqgt,

g) es zu Zwecken einer 6ffentlichen Auszeichnung oder Ehrung der betroffenen Person erfor-
derlich ist,

h) sich bei Gelegenheit der rechtmaBigen Aufgabenerfiillung Anhaltspunkte fir Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten ergeben und die Unterrichtung der fur die Verfolgung oder Vollstreckung
zustandigen Behdrden geboten erscheint oder

i) zur Durchsetzung offentlich-rechtlicher Geldforderungen ein rechtliches Interesse an der
Kenntnis der zu verarbeitenden Daten vorliegt und kein Grund zu der Annahme besteht, dass
das schutzwiirdige Interesse der betroffenen Person an der Geheimhaltung Gberwiegt.

Die betroffene Person ist auBer im Fall des Buchstaben b davon in geeigneter Weise zu unter-
richten, sofern nicht die Aufgabenerfillung wesentlich beeintrachtigt wird. Unterliegen die per-
sonenbezogenen Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis und sind sie der verant-
wortlichen Stelle von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Auslibung ihrer Berufs-
oder Amtspflicht Gbermittelt worden, findet Satz 1 Buchstabe c bis i keine Anwendung.

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Auf-

sichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungspriifung oder der Durchfiihrung von Organisati-

onsuntersuchungen dient. Zuldssig ist auch die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prifungszwe-
cken, soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person an der Geheimhaltung der Da-

ten offensichtlich Gberwiegen.

§14
Ubermittlung innerhalb des &ffentlichen Bereichs

(1) Die Ubermittlung personenbezogener Daten an 6ffentliche Stellen ist zuldssig, wenn sie zur

rechtmaBigen Erfullung der Aufgaben der tGbermittelnden Stelle oder des Empfangers erforder-
lich ist und die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 oder des Absatzes 2 Satz 1

vorliegen, sowie zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 13 Abs. 3. Die Ubermittlung ist ferner
zulassig, soweit es zur Entscheidung in einem Verwaltungsverfahren der Beteiligung mehrerer

offentlicher Stellen bedarf.

(2) Die Verantwortung fiir die Ubermittlung tragt die (ibermittelnde Stelle. Erfolgt die Ubermitt-

lung auf Grund eines Ersuchens des Empfangers, hat die Ubermittelnde Stelle lediglich zu prifen,
ob das Ubermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfingers liegt. Die RechtmaBig-
keit des Ersuchens prift sie nur, wenn im Einzelfall hierzu Anlass besteht; der Empfanger hat der
libermittelnden Stelle die fiir diese Priifung erforderlichen Angaben zu machen. Erfolgt die Uber-
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mittlung durch automatisierten Abruf (§ 9), so tragt die Verantwortung fiir die RechtmaBigkeit
des Abrufs der Empfanger.

(3) Der Empfanger darf die Ubermittelten Daten nur fur die Zwecke verarbeiten, zu deren Erflil-
lung sie ihm Gbermittelt worden sind; § 13 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer 6f-
fentlichen Stelle weitergegeben werden.

§15
Ubermittlung an éffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaften

Die Ubermittlung personenbezogener Daten an Stellen der &ffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaften ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften Gber die Datenlibermittlung an
offentliche Stellen zulassig, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfanger ausreichende Da-
tenschutzmaBnahmen getroffen sind.

§16
Ubermittlung an Personen oder Stellen
auBerhalb des 6ffentlichen Bereichs

(1) Die Ubermittlung personenbezogener Daten an Personen oder Stellen auBerhalb des 6ffentli-
chen Bereichs ist zulassig, wenn

a) sie zur rechtmaBigen Erflillung der in der Zustandigkeit der GUbermittelnden Stelle liegenden
Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 vorliegen,

b) die Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a, b, d, f oder i vorliegen,

c) der Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu Gbermittelnden Da-
ten glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das Geheimhaltungsinteresse
der betroffenen Person Uberwiegt, oder

d) sie im 6ffentlichen Interesse liegt oder hierflr ein berechtigtes Interesse geltend gemacht wird
und die betroffene Person in diesen Fallen der Datenlibermittlung nicht widersprochen hat.

Bei Ubermittlungen nach Satz 1 Buchstabe b, soweit sie unter den Voraussetzungen des § 13
Abs. 2 Satz 1 Buchstabe i erfolgen, sowie in den Fallen des Satzes 1 Buchstabe ¢ wird die betrof-
fene Person vor der Mitteilung gehort, es sei denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die Verfol-
gung des Interesses vereitelt oder wesentlich erschwert wirde, und eine Abwagung ergibt, dass
dieses Interesse das Interesse der betroffenen Person an ihrer vorherigen Anhorung Uberwiegt;
ist die Anhérung unterblieben, wird die betroffene Person nachtraglich unterrichtet. In den Gbri-
gen Fallen des Satzes 1ist die betroffene Person iber die beabsichtigte Ubermittlung, die Art der
zu Ubermittelnden Daten und den Verwendungszweck in geeigneter Weise zu unterrichten, so-
fern nicht die Aufgabenerfillung wesentlich beeintrachtigt wird.

(2) Der Empfanger darf die Gbermittelten Daten nur fir die Zwecke verarbeiten, zu denen sie ihm
libermittelt wurden. Hierauf ist er bei der Ubermittlung hinzuweisen.
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§17
Ubermittlung an auslandische Stellen

(1) Die Zulassigkeit der Ubermittlung an &ffentliche und nicht-6ffentliche Stellen auBerhalb des
Geltungsbereichs des Grundgesetzes richtet sich nach den §§ 14 und 16. Die Ubermittlung an
Stellen auBerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen Union ist nur zulassig, wenn dort ein an-
gemessenes Datenschutzniveau gewahrleistet ist. Vor der Entscheidung Gber die Angemessen-
heit des Datenschutzniveaus ist der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz zu horen.

(2) Fehlt es an einem angemessenen Datenschutzniveau, so ist die Ubermittlung nur zuldssig,
wenn

1. die betroffene Person in die Ubermittlung eingewilligt hat,

2. die Ubermittlung zur Wahrung eines iiberwiegenden 6ffentlichen Interesses oder zur Geltend-
machung, Auslbung oder Verteidigung eines rechtlichen Interesses erforderlich ist,

3. die Ubermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person erforderlich
ist,

4. die Ubermittlung aus einem fiir die Offentlichkeit bestimmten Register erfolgt oder

5. die Ubermittlung genehmigt wird, wenn die empfangende Stelle ausreichende Garantien hin-
sichtlich des Schutzes der informationellen Selbstbestimmung bietet. Die fir die Genehmigungs-
erteilung zustandige Stelle oder zustandigen Stellen bestimmt die Landesregierung durch
Rechtsverordnung.

(3) Die empfangende Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Daten nur zu den Zwecken verar-
beitet werden diirfen, flir die sie Ubermittelt wurden.

Dritter Abschnitt
Rechte der betroffenen Person

§18
Auskunft, Einsichtnahme

(1) Der betroffenen Person ist von der verantwortlichen Stelle auf Antrag Auskunft zu erteilen
Uber

1. die zu ihrer Person verarbeiteten Daten,
2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
3. die Herkunft der Daten und die Empfénger von Ubermittiungen sowie

4. die allgemeinen technischen Bedingungen der automatisierten Verarbeitung der zur eigenen
Person verarbeiteten Daten.

Dies gilt nicht fir personenbezogene Daten, die ausschlieBlich zu Zwecken der Datensicherung
oder der Datenschutzkontrolle gespeichert sind.
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(2) Auskunft oder Einsichtnahme sind zu gewahren, soweit die betroffene Person Angaben
macht, die das Auffinden der Daten mit angemessenem Aufwand ermdglichen. Auskunftsertei-
lungen und Einsichtnahme sind gebuhrenfrei, die Erstattung von Auslagen kann verlangt werden.

(3) Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung oder zur Gewahrung der Einsichtnahme entfallt, so-
weit

a) dies die ordnungsgemaBe Erfullung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erheblich ge-
fahrden wiirde,

b) dies die 6ffentliche Sicherheit gefahrden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Lan-
des Nachteile bereiten wirde,

c) die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvor-
schrift oder wegen der berechtigten Interessen einer dritten Person geheimgehalten werden
missen.

(4) Einer Begriindung fur die Auskunftsverweigerung bedarf es nur dann nicht, wenn durch die
Mitteilung der Griinde der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefahrdet wirde. In
diesem Fall sind die wesentlichen Griinde fir die Entscheidung aufzuzeichnen.

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung oder die Einsichtnahme auf die Herkunft personenbezo-
gener Daten von Behdrden des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaft und der Polizei,
von Landesfinanzbehdorden, soweit diese personenbezogene Daten in Erflillung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Uberwachung und Priifung
speichern, sowie von den in § 19 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz genannten Behdrden, ist sie
nur mit Zustimmung dieser Stellen zuldssig. Gleiches gilt fiir die Ubermittlung personenbezoge-
ner Daten an diese Behdrden. Fir die Versagung der Zustimmung gelten, soweit dieses Gesetz
auf die genannten Behorden Anwendung findet, die Absatze 3 und 4 entsprechend.

(6) Werden Auskunft oder Einsichtnahme nicht gewahrt, ist die betroffene Person darauf hinzu-
weisen, dass sie sich an den Landesbeauftragten fur den Datenschutz wenden kann.

§19
Berichtigung, Sperrung und Léschung

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Sind personenbezoge-
ne Daten zu berichtigen, so ist in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt
und aus welchem Grund diese Daten unrichtig waren oder geworden sind.

(2) Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch
die Unrichtigkeit feststellen Iasst,

b) die betroffene Person an Stelle der L6schung nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a die Sperrung
verlangt,

c) die weitere Speicherung im Interesse der betroffenen Person geboten ist,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/30



d) sie nur zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle gespeichert sind.

In den Fallen nach Satz 1 Buchstabe c und d sind die Griinde aufzuzeichnen. Bei automatisierten
Dateien ist die Sperrung grundsétzlich durch technische MaBnahmen sicherzustellen; im Ubrigen
ist ein entsprechender Vermerk anzubringen. Gesperrte Daten durfen tber die Speicherung hin-
aus nicht mehr weiterverarbeitet werden, es sei denn, dass dies zur Behebung einer bestehen-
den Beweisnot oder aus sonstigen im Uberwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder
eines Dritten liegenden Grinden unerlasslich ist oder die betroffene Person eingewilligt hat.

(3) Personenbezogene Daten sind zu I6schen, wenn
a) ihre Speicherung unzulassig ist oder
b) ihre Kenntnis fiir die speichernde Stelle zur Aufgabenerfillung nicht mehr erforderlich ist.

Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert und ist die nach § 4 Abs. 6 vorgesehene
Abtrennung nicht moglich, ist die Lé6schung nach Satz 1 Buchstabe b nur durchzufihren, wenn
die gesamte Akte zur Aufgabenerflillung nicht mehr erforderlich ist, es sei denn, dass die betrof-
fene Person die Loschung verlangt und die weitere Speicherung sie in unangemessener Weise
beeintrachtigen wiirde. Soweit hiernach eine Loschung nicht in Betracht kommt, sind die perso-
nenbezogenen Daten auf Antrag der betroffenen Person zu sperren.

(4) Abgesehen von den Fallen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe a ist von einer Léschung abzu-
sehen, soweit die gespeicherten Daten auf Grund von Rechtsvorschriften einem Archiv zur
Ubernahme anzubieten oder von einem Archiv zu Gibernehmen sind.

(5) Uber die Berichtigung unrichtiger Daten, die Sperrung bestrittener Daten und die L&schung
oder Sperrung unzulassig gespeicherter Daten sind unverzlglich die betroffene Person und die
Stellen zu unterrichten, denen die Daten Ubermittelt worden sind. Die Unterrichtung kann unter-
bleiben, wenn sie einen erheblichen Aufwand erfordern wiirde und nachteilige Folgen fiir die be-
troffene Person nicht zu beflirchten sind.

§ 20
Schadensersatz

(1) Wird der betroffenen Person durch eine nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder nach
anderen Vorschriften liber den Datenschutz unzulassige oder unrichtige Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten ein Schaden zugefiigt, so ist ihr der Trager der verantwortlichen Stelle
zum Schadensersatz verpflichtet. In schweren Fallen kann die betroffene Person auch wegen
des Schadens, der nicht Vermdgensschaden ist, eine angemessene Entschadigung in Geld ver-
langen.

(2) Ist der Schaden durch Verarbeitung der Daten in einer automatisierten Datei entstanden, be-
steht die Entschadigungspflicht unabhangig von einem Verschulden der verantwortlichen Stelle.
In diesem Fall haftet der Ersatzpflichtige gegeniber der betroffenen Person fir jedes schadigen-
de Ereignis bis zu einem Betrag von 500.000 Deutsche Mark oder 250.000 Euro. Im Ubrigen
setzt die Verpflichtung zum Schadensersatz Verschulden voraus. Der verantwortlichen Stelle
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obliegt in Fallen des Satzes 3 die Beweislast, dass sie die unzulassige oder unrichtige Verarbei-
tung der Daten nicht zu vertreten hat. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(3) Auf eine schuldhafte Mitverursachung des Schadens durch die betroffene Person und die
Verjahrung des Entschadigungsanspruchs sind die §§ 254, 839 Abs. 3 und § 852 des Birgerli-
chen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden.

(4) Weitergehende sonstige Schadensersatzanspriiche bleiben unberiihrt.

Zweiter Tell
Landesbeauftragter fur den Datenschutz

§ 21
Berufung und Rechtsstellung

(1) Der Landtag wahlt auf Vorschlag der Landesregierung einen Landesbeauftragten fir den Da-
tenschutz mit mehr als der Halfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Dieser muss die Befa-
higung zum Richteramt oder zum hoheren Dienst haben und die zur Erflillung seiner Aufgaben
erforderliche Fachkunde besitzen. Die Amts- und Funktionsbezeichnung "Der Landesbeauftrag-
te fur den Datenschutz" wird in mannlicher oder weiblicher Form gefuhrt.

(2) Der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz wird jeweils fiir die Dauer von acht Jahren in ein
Beamtenverhaltnis auf Zeit berufen. Nach Ende der Amtszeit bleibt er bis zur Ernennung eines
Nachfolgers im Amt. Die Wiederwabhl ist zulassig. Der Landesbeauftragte fir den Datenschutz ist
in Auslibung seines Amtes unabhangig und nur dem Gesetz unterworfen. Der Landesbeauftragte
flir den Datenschutz bestellt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zur Stellvertreterin oder
zum Stellvertreter. Diese oder dieser fiihrt die Geschafte im Verhinderungsfall.

(3) Der Landesbeauftragte fir den Datenschutz ist dem Innenministerium angegliedert. Er ist
oberste Dienstbehoérde im Sinne des § 96 der Strafprozessordnung und trifft Entscheidungen
nach §§ 64 und 65 des Landesbeamtengesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen fir sich und
seine Bediensteten in eigener Verantwortung. Im Ubrigen untersteht er der Dienstaufsicht des In-
nenministeriums.

(4) Dem Landesbeauftragten fir den Datenschutz ist die fiir die Erflllung seiner Aufgaben not-
wendige Personal- und Sachausstattung zur Verfligung zu stellen; sie ist im Einzelplan des In-
nenministeriums in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

(5) In Personalangelegenheiten hat der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz ein Vorschlags-
recht. Die Stellen sind im Einvernehmen mit ihm zu besetzen. Die Bediensteten kdnnen nur im
Einvernehmen mit ihm versetzt oder abgeordnet werden; sie unterstehen seinen Weisungen.

(6) Der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz kann sich jederzeit an den Landtag wenden.

§ 22
Aufgaben und Befugnisse

(1) Der Landesbeauftragte flir den Datenschutz iberwacht die Einhaltung der Vorschriften dieses
Gesetzes sowie anderer Vorschriften Uber den Datenschutz bei den 6ffentlichen Stellen. Den

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 20/30



Stellen kann der Landesbeauftragte fir den Datenschutz auch Empfehlungen zur Verbesserung
des Datenschutzes geben, insbesondere die Landesregierung und einzelne Ministerien, Gemein-
den und Gemeindeverbande sowie die Ubrigen 6ffentlichen Stellen in Fragen des Datenschutzes
beraten.

(2) Die offentlichen Stellen sind verpflichtet, den Landesbeauftragten fir den Datenschutz bei
der Aufgabenerfullung zu unterstutzen und Amtshilfe zu leisten. Gesetzliche Geheimhaltungs-
vorschriften kdnnen einem Auskunfts- oder Einsichtsverlangen nicht entgegengehalten werden.
Dem Landesbeauftragten fir den Datenschutz sind insbesondere

1. Auskunft Gber die Fragen zu erteilen sowie Einsicht in alle Datenverarbeitungsvorgange, Doku-
mentationen und Aufzeichnungen zu gewahren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten stehen, namentlich auch in die gespeicherten Daten,

2. jederzeit Zutritt zu allen Dienstraumen und Zugriff auf elektronische Dienste zu gewahren und

3. Kopien von Unterlagen, von automatisierten Dateien, von deren Verfahren und von organisa-
torischen Regelungen zur Mitnahme zur Verfligung zu stellen, soweit nicht die Aufgabenerful-
lung der verantwortlichen Stelle wesentlich gefahrdet wird. Die Gefahrdung ist schriftlich zu be-
grinden.

Die Rechte nach Satz 3 dirfen nur vom Landesbeauftragten fur den Datenschutz persdnlich aus-
getlbt werden, wenn die oberste Landesbehdrde im Einzelfall feststellt, dass die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes dies gebietet. In diesem Fall missen personenbezogene Daten einer
betroffenen Person, der von der datenverarbeitenden Stelle Vertraulichkeit besonders zugesi-
chert worden ist, auch ihm gegeniber nicht offenbart werden.

(3) Der Landesbeauftragte flr den Datenschutz ist friihzeitig Gber Planungen zur Entwicklung,
zum Aufbau oder zur wesentlichen Veranderung automatisierter Datenverarbeitungs- und Infor-
mationssysteme zu unterrichten, sofern in dem jeweiligen System personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden sollen. Dasselbe gilt bei Entwurfen flir Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
des Landes, wenn sie eine Verarbeitung personenbezogener Daten vorsehen.

(4) Der Landtag und die Landesregierung konnen den Landesbeauftragten fiir den Datenschutz
mit der Erstattung von Gutachten und Stellungnahmen oder der Durchfiihrung von Untersuchun-
gen in Datenschutzfragen betrauen.

(5) Der Landesbeauftragte fur den Datenschutz ist befugt, personenbezogene Daten, die ihm
durch Beschwerden, Anfragen, Hinweise und Beratungswiinsche bekannt werden, zu verarbei-
ten, soweit dies zur Erflllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Er darf im Rahmen von Kontroll-
maBnahmen personenbezogene Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen Person erheben.
Von einer Benachrichtigung der betroffenen Person kann nach pflichtgemaBem Ermessen abge-
sehen werden. Die nach den Satzen 1 und 2 erhobenen und verarbeiteten Daten dirfen nicht zu
anderen Zwecken weiterverarbeitet werden.

(6) Der Landesbeauftragte flir den Datenschutz arbeitet mit den Behorden und sonstigen Stellen
zusammen, die fur die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften Uber den Datenschutz in der Eu-
ropaischen Union, im Bund und in den Landern zustandig sind. Aufsichtsbehorde im Sinne des §
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38 Bundesdatenschutzgesetz ist der Landesbeauftragte fur den Datenschutz. Insofern unter-
steht er der Aufsicht des Innenministeriums. Fiihrt er die Weisungen nicht aus, kann ihn das In-
nenministerium erneut anweisen. Kommt er der neuerlichen Weisung nicht binnen einer Woche
nach, steht zur Priifung der RechtmaBigkeit der Weisung der Rechtsweg vor dem Verwaltungs-
gericht offen. Kommt der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz der Weisung auch nach Besta-
tigung ihrer RechtmaBigkeit durch das Verwaltungsgericht nicht nach, kann das Innenministeri-
um den Vertreter anweisen; entgegenstehende Weisungen des Landesbeauftragten fir den Da-
tenschutz sind unbeachtlich. Das Innenministerium und der Landesbeauftragte fir den Daten-
schutz werden ermdachtigt, Regelungen zum weiteren Verfahren der Aufsicht im nicht-6ffentli-
chen Bereich zu vereinbaren.

§ 23
(aufgehoben)

§ 24
Beanstandungen durch den Landesbeauftragten

(1) Stellt der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz VerstoBe gegen die Vorschriften dieses Ge-
setzes, gegen andere Vorschriften liber den Datenschutz oder sonstige Mangel bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten fest, so beanstandet er diese

1. bei der Landesverwaltung gegentber der zustandigen obersten Landesbehorde, beim Landes-
rechnungshof gegenlber der Prasidentin oder dem Prasidenten,

2. bei der Kommunalverwaltung gegeniiber der jeweils verantwortlichen Gemeinde oder dem
verantwortlichen Gemeindeverband,

3. bei den wissenschaftlichen Hochschulen, Gesamthochschulen und Fachhochschulen gegen-
Uber dem Hochschulprasidenten oder dem Rektor, bei 6ffentlichen Schulen gegentliber dem Lei-
ter der Schule,

4. bei den sonstigen Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts gegen-
Uber dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ

und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf. In den Fallen
von Satz 1 Nr. 2 bis 4 unterrichtet der Landesbeauftragte flir den Datenschutz gleichzeitig auch
die zustandige Aufsichtsbehorde.

(2) Der Landesbeauftragte flir den Datenschutz kann von einer Beanstandung absehen oder auf
eine Stellungnahme der betroffenen Stelle verzichten, wenn es sich um unerhebliche Mangel
handelt oder wenn ihre Behebung sichergestellt ist.

(3) Mit der Beanstandung kann der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz Vorschlage zur Be-
seitigung der Mangel und zur sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden.

(4) Die gemaB Absatz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der MaBnahmen
enthalten, die auf Grund der Beanstandung des Landesbeauftragten fur den Datenschutz getrof-
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fen worden sind. Die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Stellen leiten der zustandigen Aufsichts-
behorde eine Abschrift ihrer Stellungnahme an den Landesbeauftragten fiir den Datenschutz zu.

§ 25
Anrufungsrecht der betroffenen Person

(1) Wer der Ansicht ist, dass gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere Daten-
schutzvorschriften verstoBen worden ist oder ein solcher VerstoB bevorsteht, hat das Recht,
sich unmittelbar an den Landesbeauftragten fir den Datenschutz zu wenden; dies gilt auch fir
Bedienstete 6ffentlicher Stellen, ohne dass der Dienstweg eingehalten werden muss.

(2) Niemand darf deswegen benachteiligt oder gemaBregelt werden, weil er sich an den Landes-
beauftragten fiir den Datenschutz wendet.

§ 26
(aufgehoben)

§ 27
Datenschutzbericht

Der Landesbeauftragte fur den Datenschutz legt dem Landtag und der Landesregierung jeweils
flr zwei Kalenderjahre einen Bericht Uiber seine Tatigkeit vor (Datenschutzbericht). Die Landes-
regierung nimmt hierzu gegentber dem Landtag schriftlich Stellung. Der Landesbeauftragte fir
den Datenschutz berat und informiert mit dem Bericht und auf andere Weise die Blrger sowie
die Offentlichkeit zu Fragen des Datenschutzes.

Dritter Teil
Besonderer Datenschutz

§ 28
Datenverarbeitung flir wissenschaftliche Zwecke

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Zwecken soll in anonymi-
sierter Form erfolgen. Stehen einer Anonymisierung wissenschaftliche Griinde entgegen, dirfen
die Daten auch verarbeitet werden, wenn sie pseudonymisiert werden und der mit der For-
schung befasste Personenkreis oder die empfangende Stelle oder Person keinen Zugriff auf die
Zuordnungsfunktion hat. Datenerfassung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung kann auch
durch die mit der Forschung befassten Personen erfolgen, wenn sie zuvor nach dem Verpflich-
tungsgesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet worden sind und unter der Aufsicht der Ubermit-
telnden Stelle stehen.

(2) Ist eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht moglich, so diirfen personenbezoge-
ne Daten flr ein bestimmtes Forschungsvorhaben verarbeitet werden, wenn

1. die betroffene Person eingewilligt hat,
2. schutzwirdige Belange der betroffenen Person wegen der Art der Daten oder der Art der Ver-

wendung nhicht beeintrachtigt werden oder
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3. der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhaltnismaiig groBem Auf-
wand erreicht werden kann und das offentliche Interesse an der Durchfiihrung des Forschungs-
vorhabens die schutzwiirdigen Belange der betroffenen Person Uberwiegt.

(3) Sobald es der Forschungszweck gestattet, sind die Daten zu anonymisieren, hilfsweise zu
pseudonymisieren. Die Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug wiederhergestellt werden
kann, sind gesondert zu speichern; sie missen geldscht werden, sobald der Forschungszweck
dies zulasst. Sollen personenbezogene Daten fir einen anderen als den urspriinglichen For-
schungszweck verarbeitet werden, ist dies nur nach MaBgabe der Absatze 1 und 2 zulassig.

(4) Die zu wissenschaftlichen Zwecken verarbeiteten Daten dlirfen nur veréffentlicht werden,
wenn

1. die betroffene Person eingewilligt hat oder

2. das offentliche Interesse an der Darstellung des Forschungsergebnisses die schutzwiirdigen
Belange der betroffenen Person erheblich Uberwiegt.

(5) Soweit offentliche Stellen personenbezogene Daten tbermitteln, haben sie diejenigen emp-
fangenden Stellen, auf die dieses Gesetz keine Anwendung findet, darauf zu verpflichten, die
Vorschriften der Absatze 1 bis 4 einzuhalten und jederzeit Kontrollen durch den Landesbeauf-
tragten fir den Datenschutz zu ermdglichen. Bei einer Datenlbermittlung an Stellen auBerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes hat die libermittelnde Stelle die fir den Empfanger zu-
standige Datenschutzkontrollbehérde zu unterrichten.

§ 29
Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhaltnissen

(1) Daten von Bewerbern und Beschéaftigten diirfen nur verarbeitet werden, wenn dies zur Einge-
hung, Durchflihrung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses oder
zur Durchfuhrung organisatorischer, personeller und sozialer MaBnahmen, insbesondere auch
zu Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechts-
vorschrift, ein Tarifvertrag oder eine Dienstvereinbarung dies vorsieht. Abweichend von § 16
Abs. 1ist eine Ubermittlung der Daten von Beschéftigten an Personen und Stellen auBerhalb des
offentlichen Bereichs nur zulassig, wenn der Empfanger ein rechtliches Interesse darlegt, der
Dienstverkehr es erfordert oder die betroffene Person eingewilligt hat. Die Datentibermittlung an
einen kunftigen Dienstherrn oder Arbeitgeber ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person zu-
lassig.

(2) Die beamtenrechtlichen Vorschriften tGber die Fiihrung von Personalakten (§§ 102 ff. Landes-
beamtengesetz) sind fur alle nicht beamteten Beschaftigten einer 6ffentlichen Stelle entspre-
chend anzuwenden, soweit nicht die Besonderheiten des Tarif- und Arbeitsrechts hinsichtlich
der Aufnahme und Entfernung von bestimmten Vorgangen und Vermerken eine abweichende
Behandlung erfordern.

(3) Die Weiterverarbeitung der bei arztlichen oder psychologischen Untersuchungen und Tests
zum Zwecke der Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhdltnisses erhobenen Daten ist nur mit
schriftlicher Einwilligung der betroffenen Person zulassig. Die Einstellungsbehdrde darf vom un-
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tersuchenden Arzt in der Regel nur die Ubermittlung des Ergebnisses der Eignungsuntersuchung
und dabei festgestellter Risikofaktoren verlangen.

(4) Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses er-
hoben wurden, sind unverziiglich zu I6schen, sobald feststeht, dass ein Dienst- oder Arbeitsver-
haltnis nicht zustande kommt, es sei denn, dass die betroffene Person in die weitere Speiche-
rung eingewilligt hat. Nach Beendigung eines Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses sind personen-
bezogene Daten zu I6schen, wenn diese Daten nicht mehr bendtigt werden, es sei denn, dass
Rechtsvorschriften entgegenstehen; § 19 Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie Abs. 4 finden Anwendung.

(5) Die Ergebnisse medizinischer oder psychologischer Untersuchungen und Tests der Beschaf-
tigten diirfen automatisiert nur verarbeitet werden, wenn dies dem Schutz der Beschaftigten
dient.

(6) Soweit Daten der Beschaftigten im Rahmen der Durchflihrung der technischen und organisa-
torischen MaBnahmen nach § 10 gespeichert werden, dirfen sie nicht zu Zwecken der Verhal-
tens- oder Leistungskontrolle genutzt werden.

(7) Beurteilungen dirfen nicht allein auf Informationen gestiitzt werden, die unmittelbar durch
automatisierte Datenverarbeitung gewonnen werden.

§29a
Mobile personenbezogene Datenverarbeitungssysteme

(1) Informationstechnische Systeme zum Einsatz in automatisierten Verfahren, die an die Betrof-
fenen ausgegeben werden und die Giber eine von der ausgebenden Stelle oder Dritten bereitge-
stellte Schnittstelle Daten automatisiert austauschen kénnen (mobile Datenverarbeitungssyste-
me, z. B. Chipkarten), dirfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person nach ihrer vorherigen
umfassenden Aufklarung eingesetzt werden.

(2) Fir die Betroffenen muss jederzeit erkennbar sein,

1. ob und durch wen Datenverarbeitungsvorgange auf dem mobilen Datenverarbeitungssystem
oder durch dieses veranlasst stattfinden,

2. welche personenbezogenen Daten der betroffenen Person verarbeitet werden und
3. welcher Verarbeitungsvorgang im Einzelnen ablauft oder angestoBen wird.

Den Betroffenen miissen die Informationen nach Nummer 2 und 3 auf ihren Wunsch auch
schriftlich in Papierform mitgeteilt werden.

(3) Die Betroffenen sind bei der Ausgabe des mobilen Datenverarbeitungssystems Ulber die ih-
nen nach § 5 zustehenden Rechte aufzuklaren. Sofern zur Wahrnehmung der Informationsrechte
besondere Gerate oder Einrichtungen erforderlich sind, hat die ausgebende Stelle dafliir Sorge
zu tragen, dass diese in angemessenem Umfang zur Verfligung stehen.

§29b
Optisch-elektronische Uberwachung
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(1) Die nicht mit einer Speicherung verbundene Beobachtung &6ffentlich zuganglicher Bereiche
mit optisch-elektronischen Einrichtungen ist zulassig, soweit dies der Wahrnehmung des Haus-
rechts dient und keine Anhaltspunkte daflir bestehen, dass schutzwirdige Interessen betroffe-
ner Personen Uberwiegen. Die Tatsache der Beobachtung ist, soweit nicht offenkundig, den Be-
troffenen durch geeignete MaBnahmen erkennbar zu machen.

(2) Die Speicherung von nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten ist nur bei einer konkreten Ge-
fahr zu Beweiszwecken zulassig, wenn dies zum Erreichen der verfolgten Zwecke unverzichtbar
ist. Die Daten sind unverzuglich zu Idschen, wenn sie hierzu nicht mehr erforderlich sind; dies ist
in angemessenen Zeitabstanden zu prufen.

(3) Werden die gespeicherten Daten einer bestimmten Person zugeordnet und verarbeitet, so ist
diese jeweils davon zu benachrichtigen. Von einer Benachrichtigung kann abgesehen werden,
solange das 6ffentliche Interesse an einer Strafverfolgung das Benachrichtigungsrecht der be-
troffenen Person erheblich Uberwiegt.

§ 30
Fernmessen und Fernwirken

(1) Offentliche Stellen diirfen ferngesteuerte Messungen oder Beobachtungen (Fernmessdiens-
te) in Wohnungen oder Geschaftsraumen nur vornehmen, wenn die betroffene Person zuvor
Uber den Verwendungszweck sowie uUber Art, Umfang und Zeitraum des Einsatzes unterrichtet
worden ist und nach der Unterrichtung schriftlich eingewilligt hat. Entsprechendes gilt, soweit ei-
ne Ubertragungseinrichtung dazu dienen soll, in Wohnungen oder Geschéaftsraumen andere Wir-
kungen auszuldsen (Fernwirkdienste). Die Einrichtung von Fernmess- und Fernwirkdiensten ist
nur zuldssig, wenn die betroffene Person erkennen kann, wann ein Dienst in Anspruch genom-
men wird und welcher Art dieser Dienst ist; dies gilt nicht fiir Fernmess- und Fernwirkdienste der
Versorgungsunternehmen. Die betroffene Person kann ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, so-
weit dies mit der Zweckbestimmung des Dienstes vereinbar ist. Das Abschalten eines Dienstes
gilt im Zweifel als Widerruf der Einwilligung.

(2) Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung eines Vertragsverhaltnisses dirfen nicht
davon abhangig gemacht werden, dass die betroffene Person nach Absatz 1 Satz 1 oder 2 einwil-
ligt. Verweigert oder widerruft sie ihre Einwilligung, so durfen ihr keine Nachteile entstehen, die
Uber die unmittelbaren Folgekosten hinausgehen.

(3) Soweit im Rahmen von Fernmess- oder Fernwirkdiensten personenbezogene Daten erhoben
werden, dirfen diese nur zu den vereinbarten Zwecken verarbeitet werden. Sie sind zu I6schen,
sobald sie zur Erfullung dieser Zwecke nicht mehr erforderlich sind.

§ 31
Nutzung von Verwaltungsdaten
fur die Erstellung von Statistiken

Fir die Erstellung von Statistiken diirfen o6ffentliche Stellen personenbezogene Daten weiterver-
arbeiten, soweit diese bei der rechtmaBigen Erflllung der in ihrer Zustandigkeit liegenden Aufga-
ben angefallen sind. Die Verdffentlichungen dirfen keine Angaben enthalten, die den Bezug auf
eine bestimmte Person zulassen.
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§ 32
Nutzung von Einzelangaben aus der amtlichen Statistik
durch Gemeinden und Gemeindeverbande

(1) Dirfen den Gemeinden und Gemeindeverbanden auf Grund gesetzlicher Ermachtigungen zur
Durchfiihrung eigener statistischer Aufgaben Einzelangaben aus der amtlichen Statistik (Daten-
satze) fir ihren Zustandigkeitsbereich Ubermittelt werden, so ist dies nur zulassig auf Datentra-
gern, die zur maschinellen Weiterverarbeitung bestimmt sind.

(2) Datentrager diirfen nur den fur die Durchfiihrung statistischer Aufgaben zustandigen Stellen
der Gemeinden und Gemeindeverbande Ubermittelt werden, die organisatorisch und rdumlich
von den anderen Verwaltungsstellen der Kérperschaft getrennt, gegen den Zutritt unbefugter
Personen hinreichend geschitzt und mit eigenem Personal ausgestattet sind, das die Gewahr fir
Zuverlassigkeit und Verschwiegenheit bietet, schriftlich auf das Statistikgeheimnis verpflichtet
worden und wahrend der Tatigkeit in der Statistikdienststelle nicht mit anderen Aufgaben des
Verwaltungsvollzuges betraut ist.

(3) Die in den Statistikdienststellen der Gemeinden und Gemeindeverbande tatigen Personen
durfen die aus den nach Absatz 1 Gbermittelten Einzelangaben gewonnenen personenbezoge-
nen Erkenntnisse wahrend und nach ihrer Tatigkeit in der Statistikdienststelle nicht in anderen
Verfahren oder fir andere Zwecke verarbeiten oder offenbaren.

(4) Eine Durchfiihrung eigener statistischer Aufgaben im Sinne des Absatzes 1 liegt nur vor,
wenn aus den Ubermittelten Einzelangaben auf Grund vorgegebener sachlicher Kriterien Zahlen-
summen (Tabellen) erstellt werden, aus denen kein Bezug auf eine bestimmte Person hergestellt
werden kann. Die Speicherung der Ubermittelten Einzelangaben in Dateien fir andere als statisti-
sche Nutzungen und ihre Zusammenfiihrung mit anderen Einzelangaben, aus denen ein Bezug
zu personenbezogenen Daten hergestellt werden kann, sind unzulassig.

(5) Die Ubermittlung nach Absatz 1ist nach Zeitpunkt, Art der Gbermittelten Daten, Zweck der
Ubermittlung und Empfanger von der tibermittelnden Dienststelle, nach Art und Zeitpunkt der
Nutzung von der Dienststelle, die die Daten erhalten hat, aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
sind finf Jahre aufzubewahren.

§32a
Behordliche Datenschutzbeauftragte

(1) Offentliche Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, haben einen internen Beauf-
tragten fir den Datenschutz sowie einen Vertreter zu bestellen. Der Beauftragte muss die erfor-
derliche Sachkenntnis und Zuverlassigkeit besitzen. Mehrere Stellen kbnnen gemeinsam einen
Beauftragten fiir den Datenschutz bestellen, wenn dadurch die Erflillung seiner Aufgabe nicht
beeintrachtigt wird. Bei Bedarf kann eine Stelle auch mehrere Beauftragte sowie mehrere Vertre-
ter bestellen. Der Beauftragte unterstiitzt die Stelle bei der Sicherstellung des Datenschutzes. Er
berat die datenverarbeitende Stelle bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten und liberwacht bei der Einfiihrung neuer Verfahren oder der An-
derung bestehender Verfahren die Einhaltung der einschlagigen Vorschriften. Er ist bei der Erar-
beitung behdrdeninterner Regelungen und MaBnahmen zur Verarbeitung personenbezogener
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Daten friihzeitig zu beteiligen und hat die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zu
Uberwachen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befassten Personen mit den
Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den sonstigen Vorschriften Gber den Datenschutz ver-
traut zu machen und die Vorabkontrolle durchzufiihren. Satz 5 findet auch Anwendung auf die
Tatigkeit von Personalvertretungen, soweit bei diesen personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den.

(2) Der Beauftragte ist in seiner Eigenschaft als behordlicher Datenschutzbeauftragter der Lei-
tung der o6ffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen und in dieser Funktion weisungsfrei. Er
darf wegen der Erflullung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Wahrend seiner Tatigkeit
darf er mit keiner Aufgabe betraut sein, deren Wahrnehmung zu Interessenkollision fliihren kénn-
te.

(3) Die verantwortliche Stelle ist verpflichtet, dem Beauftragten die Beschreibung aller automati-
siert geflihrten Verfahren, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, mit den nach §
8 Abs. 1 vorgesehenen Angaben vorzulegen. Der Beauftragte fuhrt das Verfahrensverzeichnis.
Er gewahrt jeder Person unentgeltlich nach MaBgabe des § 8 Abs. 2 Einsicht in das Verfahrens-
verzeichnis. Das Einsichtsrecht in die Verfahrensverzeichnisse, die bei denin § 2 Abs. 2 Satz 1
genannten Stellen geflihrt werden, kann verwehrt werden, soweit damit Betriebs- oder Ge-
schaftsgeheimnisse offenbart wiirden. Wird keine Einsicht gewahrt, ist in geeigneter Weise Aus-
kunft zu erteilen; die Grinde fir die Verweigerung der Einsichtnahme sind aktenkundig zu ma-
chen und die einsichtverlangende Person ist darauf hinzuweisen, dass sie sich an den Landes-
beauftragten flir den Datenschutz wenden kann. Dem Landesbeauftragten fiir den Datenschutz
ist auf sein Verlangen Einsicht in das Verfahrensverzeichnis zu gewahren.

(4) Bedienstete der offentlichen Stellen konnen sich jederzeit in Angelegenheiten des Daten-
schutzes unmittelbar an den Beauftragten wenden. Der Beauftragte ist zur Verschwiegenheit
Uber die Identitat der betroffenen Person sowie lUber Umstande, die Riickschliisse auf diese zu-
lassen, verpflichtet, soweit er von der betroffenen Person davon nicht befreit wurde.

Vierter Teil
Straf- und BuBgeldvorschriften; Ubergangsvorschriften

§ 33
Straftaten

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen an-
deren zu schadigen, entgegen den Vorschriften Uber den Datenschutz in diesem Gesetz oder in
anderen Rechtsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen personenbezogene Daten, die
nicht offenkundig sind,

1. erhebt, speichert, zweckwidrig verwendet, verandert, weitergibt, zum Abruf bereithalt oder
[6scht,

2. abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortauschung falscher Tatsachen ihre Weitergabe
an sich oder andere veranlasst,
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wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft,
wer unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen Einzelangaben Uber persdnliche oder sach-
liche Verhaltnisse einer nicht mehr bestimmbaren Person mit anderen Informationen zusammen-
flhrt und dadurch die betroffene Person wieder bestimmbar macht. Der Versuch ist strafbar.

(2) Absatz 1 findet nur Anwendung, soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe be-
droht ist.

§ 34
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Vorschriften tber den Datenschutz in diesem Ge-
setz oder in anderen Rechtsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen personenbezogene
Daten, die nicht offenkundig sind,

1. erhebt, speichert, zweckwidrig verwendet, verandert, weitergibt, zum Abruf bereithalt oder
[6scht,

2. abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortduschung falscher Tatsachen ihre Weitergabe
an sich oder andere veranlasst.

Ordnungswidrig handelt auch, wer unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen Einzelanga-
ben Uber personliche oder sachliche Verhaltnisse einer nicht mehr bestimmbaren Person mit an-
deren Informationen zusammenfihrt und dadurch die betroffene Person wieder bestimmbar
macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 100.000 Deutschen Mark oder
50.000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehdrde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes uUber Ordnungswidrigkeiten
ist fir die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

a) nach den Absatzen 1 und 2 die Bezirksregierung,
b) nach § 44 des Bundesdatenschutzgesetzes der Landesbeauftragte fur den Datenschutz.

§ 35
Ubergangsvorschriften

(1) Verarbeitungen personenbezogener Daten, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses
Gesetzes' bereits begonnen wurden, sind innerhalb von drei Jahren nach diesem Zeitpunkt mit
den Vorschriften dieses Gesetzes' in Ubereinstimmung zu bringen.

(2) Fiir Behorden des Justizvollzuges gilt § 18 mit der MaBgabe, dass die betroffene Person Aus-
kunft oder Akteneinsicht erhalt, soweit sie zur Wahrnehmung ihrer Rechte oder berechtigten In-
teressen auf die Kenntnis gespeicherter Daten angewiesen ist. § 185 des Strafvollzugsgesetzes
bleibt unberihrt.
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(3) Fur Dateien, die bereits zum Register des Landesbeauftragten fiir den Datenschutz gemeldet
sind, finden die Vorschriften des § 8 Abs. 1und des § 32 a Abs. 3 erstmals in Fallen eintretender
Veranderungen Anwendung. Im Ubrigen wird die Dateienregisterverordnung vom 11. April 1989
(GV. NRW. S. 226) aufgehoben.

' Dies bezieht sich auf das Gesetz zur Anderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen
(DSG NW) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 452), in Kraft getreten am 31. Mai 2000.

GV.NRW. 2000 S. 542

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 30/30


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/1989-20
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2000-s452
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2000-s542

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen; Bekanntmachung der Neufassung 


